
Satzung 

über die Entsorgung des Inhaltes von Grundstücksentwässerungsanlagen 

(Kleinkläranlagen, abflusslose Gruben) der Stadt Rietberg 

vom 15.12.2022 zuletzt geändert durch  

3. Änderungssatzung vom 18.12.2025 
 
 

§ 1 

Allgemeines 

 

(1) Die Stadt Rietberg betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung der Grundstücksentwässe-

rungsanlagen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftli-

che Einheit. 

(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben 

und Kleinkläranlagen für Schmutzwasser im Sinne des § 54 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 WHG. 

Betreiberin oder Betreiber der Grundstücksentwässerungsanlage ist die Grundstücks-

eigentümerin oder der Grundstückseigentümer. Die Grundstücksentwässerungsanlage 

ist gemäß § 60 WHG und § 56 LWG NRW nach den jeweils in Betracht kommenden Re-

geln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhalten. 

(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der 

Anlageninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Stadt Rietberg Dritter 

als Erfüllungsgehilfen bedienen. 

(4) Die Entsorgung berührt nicht die Verantwortlichkeit der Grundstückseigentümerin oder 

des Grundstückseigentümers für den ordnungsgemäßen Zustand, den Betrieb und die 

einwandfreie Unterhaltung ihrer oder seiner Grundstücksentwässerungsanlage sowie 

die Einhaltung der bau- und wasserrechtlichen Vorschriften. 

 

§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 

(1) Jede Eigentümerin oder jeder Eigentümer eines im Gebiet der Stadt Rietberg liegen-

den Grundstückes ist als Nutzungsberechtigte/ Nutzungsberechtigter des Grund-

stücks im Sinne des § 48 LWG NRW vorbehaltlich der Einschränkungen in dieser Sat-

zung berechtigt, von der Stadt Rietberg die Entsorgung einer Grundstücksentwässe-

rungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (Anschluss- und Benut-

zungsrecht). 

(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausge-

schlossen, bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klär-

schlammes auf Antrag der Stadt Rietberg von der zuständigen Behörde gemäß § 49 

Abs. 5 Satz 2 LWG NRW auf die Nutzungsberechtigte oder den Nutzungsberechtigten 

des Grundstücks übertragen worden ist. 

 

§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 

 

(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das auf-

grund seiner Inhaltsstoffe, 



1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiterinnen oder Mitar-

beiter verletzt oder Geräte und Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder 

gesundheitlich beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die 

Funktionsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder 

behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung, -beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder 

verteuert oder 

5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die 

Anforderungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten wer-

den können. 

(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzu-

halten, darf nicht erfolgen. 

 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 

(1) Jede anschlussberechtigte Grundstückseigentümerin oder jeder anschlussberechtigte 

Grundstückseigentümer ist als Nutzungsberechtigte/Nutzungsberechtigter des Grund-

stücks im Sinne des § 48 LWG NRW verpflichtet, die Entsorgung der Grundstücksentwäs-

serungsanlage ausschließlich durch die Stadt Rietberg zuzulassen und den zu entsorgen-

den Inhalt der Stadt Rietberg zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang).  

Der Anschluss- und Benutzungszwang verbietet insbesondere: 

a. die eigenständige, teilweise oder vollständige Entnahme der Anlageninhalte, 

b. die private Beauftragung einer/eines Dritten zur Entnahme der Anlageninhalte,  

c. zu dulden oder zuzulassen, dass nicht von der Stadt Rietberg beauftragte Dritte 

Anlageninhalte entnehmen. 

(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrie-

ben anfallende häusliche Abwasser. 

(3) Die Stadt Rietberg kann im Einzelfall die Grundstückseigentümerin oder den Grund-

stückseigentümer für das in landwirtschaftlichen Betrieben anfallende Abwasser auf 

Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, wenn die Voraussetzungen 

des § 49 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 LWG NRW vorliegen oder die Abwasserbeseitigungspflicht 

gemäß § 49 Abs. 5 Satz 2 LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss die Grundstückseigen-

tümerin oder der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rah-

men der pflanzenbedarfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich 

oder gärtnerisch genutzten Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit 

im Einklang mit den wasserrechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und 

immissionsschutzrechtlichen Bestimmungen aufgebracht wird. Der Nachweis ist er-

bracht, wenn die Landwirtin oder der Landwirt eine wasserrechtliche, abfallrechtliche, 

naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeitsbescheini-

gung der zuständigen Behörden vorlegt. 

 

§ 5 



Ausführung, Betrieb und Unterhaltung 

der Grundstücksentwässerungsanlage 

 

(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage und die Zuwegung sind so zu bauen, dass die 

Stadt Rietberg oder die von ihr beauftragten Dritten mit Entsorgungsfahrzeugen die 

Entleerung durchführen können. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zu-

gänglich sein, der Deckel muss durch eine Person von Hand zu öffnen sein und darf 

nicht übererdet oder auf andere Art abgedeckt oder zugestellt werden. Die Abde-

ckungen müssen dauerhaft, verkehrssicher und so beschaffen und gesichert sein, 

dass Gefahren nicht entstehen können. 

(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne 

des Abs. 1 nach Aufforderung der Stadt Rietberg bzw. der zuständigen Behörde zu 

beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen Zu-

stand zu bringen. 

 

§ 6 

Durchführung der Entsorgung 

 

(1) Der Inhalt von Kleinkläranlagen ist bei einem Abfuhrbedarf, mindestens jedoch im 

zweijährigen Abstand zu entsorgen. Ein Abfuhrbedarf ist dann gegeben, wenn der 

Schlammspeicher der Kleinkläranlage mindestens zu 50 % gefüllt ist. Das Nichtvorlie-

gen eines Abfuhrbedarfes ist durch die Grundstückseigentümerin oder den Grund-

stückseigentümer gegenüber der Stadt Rietberg durch Wartungsprotokoll (mit einer in-

tegrierten Schlammspiegel-Messung, nicht älter als 6 Monate) einer von ihr oder ihm 

beauftragten Wartungsfirma nachzuweisen. Das Wartungsprotokoll ist unaufgefordert 

bis zu einem vorgegebenen Stichtag je Ortsteil vorzulegen. Als Stichtage werden fol-

gende Termine festgesetzt: 

Bokel / Druffel / Rietberg:   31.01. 

Neuenkirchen / Westerwiehe:   31.05. 

Mastholte / Varensell:    31.08. 

Liegt der Stadt Rietberg nach Ablauf der zwei Jahre zum Stichtag kein aktuelles War-

tungsprotokoll vor, wird der Kleinkläranlageninhalt durch ein von der Stadt Rietberg 

beauftragtes Abfuhrunternehmen entsorgt. Liegt ein Abfuhrbedarf nachweisbar nicht 

vor, so wird die Abfuhr grundsätzlich um ein Jahr verschoben. Nach Ablauf dieses Jah-

res wird durch die Stadt Rietberg auf Antrag erneut geprüft, ob ein Abfuhrbedarf be-

steht. Für diese Prüfung hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigen-

tümer der Stadt Rietberg erneut unaufgefordert zum o.g. Stichtag des Jahres ein aktu-

elles Wartungsprotokoll (mit integrierter Schlammspiegel-Messung, nicht älter als 6 

Monate) vorzulegen. Liegt der Stadt Rietberg nach Ablauf der drei Jahre zum Stichtag 

kein Wartungsprotokoll vor, wird der Kleinkläranlageninhalt durch ein von der Stadt 

Rietberg beauftragtes Abfuhrunternehmen entsorgt. Spätestens nach Ablauf von vier 

Jahren wird der Anlageninhalt entsorgt. Es wird grundsätzlich die gesamte Vorklärung 

entleert. Darüber hinaus hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigen-

tümer die Entleerung des Inhaltes der Kleinkläranlage bei Bedarf rechtzeitig schriftlich 

zu beantragen. 

(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein 



Bedarf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolu-

mens angefüllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und einer 

Warnanlage ausgerüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 

80 % des nutzbaren Speichervolumens angefüllt ist. Die Grundstückseigentümerin 

oder der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schrift-

lich zu beantragen. 

(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Stadt 

Rietberg den Inhalt der Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere 

Umstände eine Entsorgung erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung 

vorliegen und ein Antrag auf Entsorgung unterbleibt. 

(4) Die Stadt Rietberg bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Ent-

sorgung. 

(5) Zum Entsorgungstermin hat die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigen-

tümer unter Beachtung der Vorgaben in § 5 Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksent-

wässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt zu gewährleisten. 

(6) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Be-

triebsanleitung, den allgemein anerkannten Regeln der Technik und der wasserrechtli-

chen Erlaubnis wieder in Betrieb zu nehmen. 

(7) Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Stadt Rietberg über. 

Die Stadt Rietberg ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen 

oder suchen zu lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu 

behandeln. 

(8) Bei einer Entleerung ist die ordnungsgemäße Durchführung und die Menge des abge-

fahrenen Anlageninhalts von der Grundstückseigentümerin oder dem Grundstücksei-

gentümer oder dessen beauftragter Person der oder dem die Entsorgung Ausführen-

den schriftlich zu bestätigen. Ist die Grundstückseigentümerin oder der Grundstücksei-

gentümer trotz vorheriger Benachrichtigung bei der Entleerung nicht anwesend, hat 

sie oder er die durch die Messeinrichtung des Fahrzeuges festgestellte Messung des 

Inhalts gegen sich gelten zu lassen. Die Benachrichtigung erfolgt mindestens eine Wo-

che vor der Entleerung. 

 

§ 7 

Anmeldung und Auskunftspflicht 

 

(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat der Stadt Rietberg 

das Vorhandensein von Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für 

die Genehmigung einer derartigen Anlage vorhandenen baurechtlichen und wasser-

rechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über 

§ 7 dieser Satzung hinaus der Stadt Rietberg alle zur Durchführung dieser Satzung er-

forderlichen Auskünfte zu erteilen. 

(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl die oder der bis-

herige als auch die neue Eigentümerin oder der neue Eigentümer verpflichtet, die 

Stadt Rietberg unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 

 

§ 8 



Entleerung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 

(1) Die Stadt Rietberg hat gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 5 LWG NRW die Pflicht, den Klär-

schlamm aus Kleinkläranlagen sowie gemäß § 46 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 LWG NRW das Ab-

wasser aus abflusslosen Gruben zu entsorgen. Die Stadt Rietberg kann hierzu auch 

Dritte beauftragen (§ 56 Satz 3 WHG). Den Bediensteten sowie den Beauftragten der 

Stadt Rietberg ist gemäß § 98 Abs. 1 LWG NRW zur Prüfung der Einhaltung der Vor-

schriften dieser Satzung, ungehinderter Zutritt zu den in Frage kommenden Teilen des 

Grundstücks und der Grundstücksentwässerungsanlage zu gewähren. Die Beauftrag-

ten haben sich auf Verlangen durch einen von der Stadt Rietberg ausgestellten Dienst-

ausweis auszuweisen. 

(2) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer hat das Betreten und 

Befahren ihres oder seines Grundstücks zum Zwecke der Entsorgung gemäß § 98 LWG 

NRW zu dulden. 

 

§ 9 

Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutzwasser den 

Grundstücksentwässerungsanlagen zuleiten 

 

(1) Für die Zustands- und Funktionsprüfung bei privaten Abwasserleitungen, die Schmutz-

wasser privaten Grundstücksentwässerungsanlagen (Kleinkläranlage, abflusslose 

Grube) zuleiten, gilt die Verordnung zur Selbstüberwachung von Abwasseranlagen 

(Selbstüberwachungsverordnung Abwasser – SüwVO Abw NRW). Private Abwasserlei-

tungen sind gemäß den §§ 60, 61 WHG, § 56 Abs. 1 LWG NRW so zu errichten, zu be-

treiben und zu unterhalten, dass die Anforderungen an die Abwasserbeseitigung einge-

halten werden. Hierzu gehört auch die ordnungsgemäße Erfüllung der Abwasserüber-

lassungspflicht nach § 48 LWG NRW gegenüber der Stadt Rietberg. 

(2) Zustands- und Funktionsprüfungen an privaten Abwasserleitungen dürfen nur durch 

anerkannte Sachkundige gemäß § 12 SüwVO Abw NRW durchgeführt werden. 

(3) Nach § 7 Satz 1 SüwVO Abw NRW sind im Erdreich oder unzugänglich verlegte private 

Abwasserleitungen zum Sammeln oder Fortleiten von Schmutzwasser oder mit diesem 

vermischten Niederschlagswasser einschließlich verzweigter Leitungen unter der Kel-

ler-Bodenplatte oder der Bodenplatte des Gebäudes ohne Keller sowie zugehörige Ein-

steigeschächte oder Inspektionsöffnungen zu prüfen. Ausgenommen von der Prüf-

pflicht sind nach § 7 Satz 2 SüwVO Abw NRW Abwasserleitungen, die der alleinigen Ab-

leitung von Niederschlagswasser dienen und Leitungen, die in dichten Schutzrohren so 

verlegt sind, dass austretendes Abwasser aufgefangen und erkannt wird. 

(4) Für welche Grundstücke und zu welchem Zeitpunkt eine Zustands- und Funktionsprü-

fung bei privaten Abwasserleitungen durchzuführen ist, ergibt sich aus den §§ 7 bis 9 

SüwVO Abw NRW. Nach § 8 Abs. 1 SüwVO Abw NRW hat die Eigentümerin oder der Ei-

gentümer des Grundstücks bzw. nach § 8 Abs. 7 SüwVO Abw NRW die oder der Erb-

bauberechtigte private Abwasserleitungen, die Schmutzwasser führen, nach ihrer Er-

richtung oder nach ihrer wesentlichen Änderung unverzüglich von Sachkundigen nach 



den allgemein anerkannten Regeln der Technik auf deren Zustand und Funktionstüch-

tigkeit prüfen zu lassen. Die Prüfpflicht und Prüffristen für bestehende Abwasserleitun-

gen ergeben sich im Übrigen aus § 8 Abs. 2 bis Abs. 5 SüwVO Abw NRW. Legt die Stadt 

Rietberg darüber hinaus durch gesonderte Satzung gemäß § 46 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 LWG 

NRW Prüffristen fest, so werden die betroffenen Grundstückseigentümerinnen oder 

Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigten durch die Stadt Rietberg hierüber im 

Rahmen der ihr obliegenden Unterrichtungs- und Beratungspflicht (§ 46 Abs. 2 Satz 3 

LWG NRW) informiert. Das gleiche gilt, wenn die Stadt Rietberg Satzungen nach altem 

Recht gemäß § 46 Abs. 2 Satz 2 LWG NRW fortführt. 

(5) Zustands- und Funktionsprüfungen müssen gemäß § 9 Abs. 1 SüwVO Abw NRW nach 

den allgemein anerkannten Regeln der Technik durchgeführt werden. 

(6) Nach § 9 Abs. 2 Satz 1 SüwVO Abw NRW ist das Ergebnis der Zustands- und Funktions-

prüfung in einer Bescheinigung gemäß Anlage 2 der SüwVO Abw NRW zu dokumentie-

ren. Dabei sind der Bescheinigung die in § 9 Abs. 2 Satz 2 SüwVO Abw NRW 6 genann-

ten Anlagen beizufügen. Diese Bescheinigung nebst Anlagen ist der Stadt Rietberg 

durch die Grundstückseigentümerin oder den Grundstückseigentümer oder die oder 

den Erbbauberechtigten (§ 8 Abs. 2 bzw. Abs. 6 SüwVO Abw NRW) unverzüglich nach 

Erhalt vom Sachkundigen vorzulegen, damit eine zeitnahe Hilfestellung durch die Stadt 

Rietberg erfolgen kann. 

(7) Private Abwasserleitungen, die nach dem 01.01.1996 auf Zustand und Funktionstüch-

tigkeit geprüft worden sind, bedürfen nach § 11 SüwVO Abw NRW keiner erneuten Prü-

fung, sofern Prüfung und Prüfbescheinigung den zum Zeitpunkt der Prüfung geltenden 

Anforderungen entsprochen haben. 

(8) Die Sanierungsnotwendigkeit und der Sanierungszeitpunkt ergeben sich grundsätzlich 

aus § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW. Über mögliche Abweichungen von den Sanierungs-

fristen in § 10 Abs. 1 SüwVO Abw NRW kann die Stadt Rietberg gemäß § 10 Abs. 2 Satz 

1 SüwVO Abw NRW nach pflichtgemäßen Ermessen im Einzelfall entscheiden. 

 

§ 10 

Haftung 

 

(1) Die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in 

Folge mangelhaften Zustandes oder unsachgemäßer Benutzung ihrer oder seiner 

Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In gleichem Umfang hat er die 

Stadt Rietberg von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen solcher Schäden 

geltend gemacht werden. 

(2) Kommt die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ihren oder 

seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder nicht ausreichend nach und er-

geben sich hieraus Mehraufwendungen, ist sie oder er zum Ersatz verpflichtet. 

(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder 

nicht rechtzeitig durchgeführt werden, hat die Grundstückseigentümerin oder der 

Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf Schadensersatz oder Ermäßigung der 

Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Stadt Rietberg im Rahmen der gesetzlichen 



Bestimmungen. 

 

§ 11 

Benutzungsgebühren 

 

(1) Für die Inanspruchnahme der Einrichtung zur Entsorgung der Grundstücksentwässe-

rungsanlagen erhebt die Stadt Rietberg Benutzungsgebühren als grundstücksbezogene 

Abgaben nach Maßgabe des KAG NW und den Bestimmungen dieser Satzung. Die Ge-

bühren ruhen als öffentliche Last auf dem Grundstück. 

(2) Maßstab für die Benutzungsgebühr ist die Menge des abgefahrenen Inhalts der 

Grundstücksentwässerungsanlagen (Abfuhrmenge). Zur Abfuhrmenge zählt auch das 

zur Absaugung erforderliche Spülwasser. Berechnungseinheit ist der cbm Abfuhr-

menge. 

(3) Bei der Entleerung wird die Abfuhrmenge an der Messeinrichtung des Spezialabfuhr-

fahrzeuges ermittelt. Bei der Entleerung soll die Grundstückseigentümerin oder der 

Grundstückseigentümer oder eine von ihr oder ihm beauftragte Person anwesend 

sein, die oder der die gemessene Abfuhrmenge schriftlich zu bestätigen hat. Ist trotz 

vorheriger Benachrichtigung weder die Eigentümerin oder der Eigentümer noch eine 

von ihr oder ihm beauftragte Person anwesend, hat sie oder er die festgestellte 

Menge gegen sich gelten zu lassen. 

(4) Falls die Grundstückseigentümerin oder der Grundstückseigentümer ihren oder sei-

nen Verpflichtungen gemäß § 6 nicht oder nicht ausreichend nachkommt und sich 

daraus Mehraufwendungen ergeben, ist sie oder er zum Ersatz der hierdurch be-

dingten Mehrkosten verpflichtet. 

(5) Wenn durch Verschulden der Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentü-

mers ein Abfuhrfahrzeug das Grundstück anfährt, ohne eine Entleerung vornehmen zu 

können, hat die Eigentümerin oder der Eigentümer die der Stadt Rietberg dadurch ent-

stehenden Kosten zu ersetzen. 

 

§ 12 

Gebührensatz 

 

Die Benutzungsgebühr für die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen beträgt 

je cbm Abfuhrmenge 
 

- für Abwasser aus abflusslosen Gruben 28,80 EUR 

- für Fäkalschlamm aus Kleinkläranlagen 31,60 EUR 
 

Im Preis enthalten ist das Auslegen des Saugschlauches bis einschließlich 30 m Länge. Für 

das Auslegen des Saugschlauches von über 30 bis 100 m Länge wird eine zusätzliche Ge-

bühr von 0,58 EUR je m erhoben. 

 

§ 13 

Gebührenpflicht, Veranlagung, Fälligkeit 

 



(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Inanspruchnahme der Einrichtung der Ent-

sorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen. 

(2) Gebührenpflichtig ist, wer im Zeitpunkt der Entsorgung der jeweiligen Grundstück-

sentwässerungsanlage Eigentümerin oder Eigentümer des angeschlossenen Grund-

stückes ist. Mehrere Gebührenpflichtige sind Gesamtschuldner. 

(3) Die Veranlagung zur Benutzungsgebühr wird der oder dem Gebührenpflichtigen 

durch einen Gebührenbescheid bekanntgegeben. Die Benutzungsgebühr wird einen 

Monat nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides fällig. 

 

§ 14 

Berechtigte und Verpflichtete 

 

Die sich aus dieser Satzung für die Grundstückseigentümerin oder den Grundstückseigen-

tümer ergebenden Rechte und Pflichten als Nutzungsberechtigte bzw. Nutzungsberechtig-

ter des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW gelten entsprechend auch für Wohnungs-

eigentümerinnen oder Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nutzung 

des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 ergeben-

den Pflichten gelten auch für jede schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigte oder jeden 

schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten als Nutzungsberechtigte bzw. Nutzungsberech-

tigter des Grundstücks im Sinne des § 48 LWG NRW, soweit die Pflichten nicht unmittelbar 

an die Grundstückseigentümerin oder den Grundstückseigentümer gerichtet sind. 

 

 

 

§ 15 

Ordnungswidrigkeiten 

 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

a. Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 

b. entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 

c. Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 1 

entsprechend baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Stadt 

Rietberg nach § 5 Abs. 2 zur Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d. entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig be-

antragt, 

e. entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder 

die Zufahrt nicht gewährleistet, 

f. entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb 

nimmt, 

g. seinen Auskunfts- und Mitteilungspflichten nach § 7 nicht nachkommt, 

h. entgegen § 8 Abs. 1 den Zutritt nicht gewährt, 

i. entgegen § 8 Abs. 2 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet. 

j. entgegen § 9 Abs. 6 Satz 3 die Bescheinigung über das Ergebnis der Zustands- 

und Funktionsprüfung nicht vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden 

(§ 123 Abs. 4 LWG NRW). 



 

§ 16 

Begriff des Grundstücks 

 

Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch je-

der zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet. 

 

§ 17 

Inkrafttreten 

 

Diese Satzung tritt mit dem 01.01.2023 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 

11.12.2014 in der Fassung der 8. Änderungssatzung vom 15.12.2022 außer Kraft. 

 

Die 1. Änderungssatzung vom 14.12.2023 tritt am 01.01.2024 in Kraft. 

Die 2. Änderungssatzung vom 19.12.2024 tritt am 01.01.2025 in Kraft. 

Die 3. Änderungssatzung vom 18.12.2025 tritt am 01.01.2026 in Kraft. 

 

 

 


